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Betriebsgemeinschaften 
vermögen Produktionskosten 
zu senken und führen zu einer 
Arbeitsentlastung. Ein 
Zusammenschluss ist aber mit 
Herausforderungen verknüpft. 
Gelingt es den Partnern, das 
Ziel nicht aus den Augen   
zu verlieren, stellt die 
Betriebsgemeinschaft ein 
Erfolgs modell dar.

Text: Walter Appert, LZSG

Sepp Gämperli und Othmar Thal-
mann haben ihre beiden Land-
wirtschaftsbetriebe seit 1999 als 
Betriebs gemeinschaft organisiert. 
Die Betriebsgemeinschaft (BG) um-
fasst eine landwirtschaftliche Nutz-
fläche von 28,72 Hektaren. Im Milch-
viehstall werden rund 50 Kühe ge-
molken; darüber hinaus werden 36 
Zuchtschweine gezüchtet und in 
150 Mastplätzen die  Jager ausge-
mästet. Die Milchviehscheune wur-
de im Jahr 2000 durch die Betriebs-

gemeinschaft – auf dem Boden von 
Othmar Thalmann – gebaut; eben-
so investierte die Betriebsgemein-
schaft über zwei Etappen (2011 und 
2012) in Fotovoltaikanlagen (190 
kWp), welche sich in Dächern von 
Betriebsgebäuden beider Gesell-
schafter befinden. Die Arbeitsauf-
gaben innerhalb der Betriebsge-

meinschaft sind dahingehend ge-
regelt, als Sepp Gämperli in der 
Hauptsache für die Schweinezucht 
verantwortlich zeichnet, während 
Othmar Thalmann insbeson dere die 
Schweinemast sowie die Büroarbei-
ten der Gemeinschaft, namentlich 
die Buchhaltung, erledigt. Die Be-
treuung der Milchviehherde be-
sorgen beide Gesellschafter. Es ist 
selbstverständlich, dass für Wochen-
end- und Ferienablösungen beide 
Partner alle praktischen Arbeiten 
erledigen. Diese Zusammenarbeit 
habe sich derart eingespielt, und die 
grossen Vorteile ergäben sich durch 
tiefe Maschinenkosten und eine Ar-
beitsorganisation, welche beiden 
Familien grosse Freiräume biete. Die 
Milch könne über die nahe gelegene 
Appenzeller Käserei abgesetzt wer-
den, die Schlachtschweine übernäh-
me der lokale Metzger. Auf diese 
Weise ergebe sich eine optimale 

Zusammenarbeitsformen in der Landwirtschaft (3)

Zukunft liegt in der Zusammenarbeit

Othmar Thalmann (links) und Sepp Gämperli schätzen die Vorteile 
einer BG nach wie vor. Bilder: zVg

Serie Zusammenarbeitsformen in der Landwirtschaft
In den nächsten Ausgaben des St.Galler Bauers werden in einer losen 
Reihenfolge verschiedene Zusammenarbeitsformen in der Landwirt-
schaft vorgestellt. Die Berater des landwirtschaftlichen Zentrums 
(LZSG) werden die Betriebsgemeinschaft, die Betriebszweiggemein-
schaft, die Generationengemeinschaft, die ÖLN-Gemeinschaft sowie 
weitere Zusammenarbeitsformen wie Nachbarschaftshilfe, Zusam-
menarbeit mit Maschinen usw. thematisieren. Der «St.Galler Bauer» 
möchte den Lesern einige Denkanstösse für eine vermehrte Zusam-
menarbeit geben, denn eine Senkung des Aufwandes in finanzieller 
Hinsicht wie auch bei den personellen Ressourcen ist für die Zukunft 
der Landwirtschaft von grosser Bedeutung.  awi.
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Wertschöpfung für die Betriebsge-
meinschaft. Zusammen mit den Er-
trägen aus der Fotovoltaikanlage, 
welche ebenfalls hälftig geteilt 
würden, resultiere für beide BG-
Partner ein Einkommen, welches 
 ihren Familien einen ihren Bedürf-
nissen entsprechenden Lebens-
standard ermögliche.

Die Definition einer BG
Die Betriebsgemeinschaft ist ein 
Zusammenschluss von zwei oder 
mehr Betrieben zu einer neuen or-
ganisatorischen Einheit unter ge-
meinschaftlicher Führung der betei-
ligten Gesellschafter. Dabei übertra-
gen die Gesellschafter ihr Vieh und 
ihre Fahrhabe der Gemeinschaft zu 
Gesamteigentum, während sie ihre 
Grundstücke und Ökonomiegebäu-
de sowie allfällige Produktionsrech-
te der Gesellschaft nur zur Nutzung 
überlassen. Für die Gründung einer 
Betriebsgemeinschaft gelten ge-
mäss landwirtschaftlicher Begriffs-
verordnung die folgenden Voraus-
setzungen:
–  Die beteiligten Betriebe müssen 

vor dem Zusammenschluss wäh-
rend mindestens dreier Jahre als 
selbstständige Betriebe geführt 
worden sein.

–  Die Betriebszentren liegen in ei-
ner Fahrdistanz von höchstens 
15 Kilometern.

–  Jeder Betrieb hat vor dem Zu-
sammenschluss einen Mindest-
arbeitsbedarf von 0,25 Standard-
arbeitskräften (SAK) erreicht.

–  Die Mitglieder sind in der Be-
triebsgemeinschaft tätig, und 
keines arbeitet zu mehr als 75 
Prozent ausserhalb der Gemein-
schaft.

–  Über die Betriebsgemeinschaft 
liegt ein schriftlicher Vertrag vor, 
aus dem ersichtlich ist, dass die 

Mitglieder die Betriebsgemein-
schaft auf eigene Rechnung und 
Gefahr führen.

Anerkennung einer BG
Für die Anerkennung einer Betriebs-
gemeinschaft ist bei der zuständi-
gen kantonalen Amtsstelle (kan-
tonales Landwirtschaftsamt) ein 
entsprechendes Gesuch einzurei-
chen. Vor der Gründung einer Be-
triebsgemeinschaft lohnt es sich, 
die Sonderregelungen betreffend 
die Milch-Vertragsmengen, die Di-
rektzahlungen, die detaillierten Be-
stimmungen der Höchstbestandes-
verordnung sowie betreffend die 
Strukturverbesserungen, Investiti-
onshilfen und sozialen Begleit-
massnahmen in Erfahrung zu brin-
gen. 
Welche Rechtsform eignet sich für 
eine Betriebsgemeinschaft? Die 
am häufigsten gewählte Rechts-
form für bestehende Betriebsge-
meinschaften ist die «einfache Ge-
sellschaft»; möglich wäre jedoch 
auch, die Betriebsgemeinschaft in 
die Rechtsform einer Kollektivge-
sellschaft zu kleiden, im Einzelfall 
gegebenenfalls sogar eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) oder eine Aktiengesell-
schaft zu gründen. Unterschiede 
der genannten Rechtsformen erge-
ben sich vor allem in Risiko- und 
Haftungsfragen, oder wenn der Be-
triebsgemeinschaft ein gewisses 
Eigenleben gegenüber den betei-
ligten Gesellschaftern eingeräumt 
werden soll.

Grosse Vorteile
Die Betriebsgemeinschaft von Sepp 
Gämperli und Othmar Thalmann ist 
als einfache Gesellschaft organi-
siert. Im Zusammenhang mit den 
Steuern bedeutet dies, dass für die 
einfache Gesellschaft eine Jahres-
rechnung abgeschlossen und an-
schliessend das Gesamteinkom-
men unter die Partner verteilt wird. 
Beide Partner deklarieren ihr Ein-
kommen separat und sind auch se-
parat einkommens- und vermö-
genssteuerpflichtig. Sepp Gämperli 
und Othmar Thalmann erkennen 
die grossen Vorteile einer Betriebs-
gemeinschaft in der Arbeitsorga-
nisation und -erledigung. Beide 
schätzen die freien Wochenenden 
und die Ferien, welche sie zusam-
men mit ihren Familien unbe-
schwert verbringen können – im 

Innerhalb der Betriebsgemeinschaft sind die Arbeitsaufgaben zugeteilt.
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Wissen darum, dass sich der Part-
ner um die betrieblichen Belange 
kümmert. Imposant ist der Kosten-
effekt innerhalb der Betriebsge-
meinschaft: Dank der Zusammen-
arbeit konnten die Kosten, welche 
früher zwei Betriebe verursachten, 
auf rund die Hälfte reduziert wer-
den. Selbstverständlich ist, dass der 
Kosteneffekt vor allem dann durch-
schlägt, wenn die Zusammenarbeit 
lange anhält. Nachdem die Be-

triebsgemeinschaft nun bereits im 
16. Jahr steht, konnten die Produk-
tionskosten in den vergangenen 
Jahren deutlich gesenkt werden. 
Die Partnerinnen von Sepp Gäm-
perli und Othmar Thalmann sind ar-
beitsmässig nicht direkt in die Be-
triebsgemeinschaft eingebunden. 
Beide arbeiten Teilzeit auswärts; er-
fordert der Betrieb bei Arbeitsspit-
zen ihre Unterstützung, werden die 
geleisteten Arbeitsstunden aufge-
zeichnet und Ende Jahr – genau 
gleich wie die Arbeitszeit der Part-
ner – abgerechnet. 

Schwierige Situationen
Fakt ist, dass mit der Gründung ei-
ner Betriebsgemeinschaft eine Ein-
schränkung der Selbstständigkeit 
sowie der individuellen Entschei-
dungsfreiheit einhergeht. Ebenso 
klar ist, dass Sepp Gämperli und 
Othmar Thalmann in den vergange-
nen Jahren nicht immer gleicher 
Meinung waren. Zum Beispiel da-
mals, als Othmar Thalmann zwei 
Schwarzfleckkühe in die Braunvieh-

herde aufgenommen hat. Zwar er-
kenne er die milchmengenmässi-
gen Vorteile der Schwarzfleckkuh, 
einen Braunviehzüchter schmerze 
dieses Bild im Stall dann halt trotz-
dem. Konflikte konnten bisher im 
Gespräch – entweder sofort, «wenn 
es wirklich brennt», oder nach einer 
gewissen Zeit – glücklicherweise 
immer wieder geklärt werden. Si-
cher ist bei den Partnern damit auch 
die Bereitschaft verbunden, nicht 
nur zusammenzuarbeiten, sondern 
im offenen Gespräch mittels ge-
genseitiger Toleranz das gemeinsa-
me Ziel nicht aus den Augen zu ver-
lieren.

Die Vorteile überwiegen
Neben den arbeitszeitlichen Er-
leichterungen und den damit ver-
bundenen zeitlichen Freiräumen 
für sich selber und auch für die Fa-
milie, erkennen Sepp Gämperli und 
Othmar Thalmann weitere Vorteile 
in ihrer Betriebsgemeinschaft. Bei-
de sind sich einig, dass sich Ihre Be-
triebe alleine nie in gleicher Weise 
hätten entwickeln können. Diese 
Entwicklung sei ebenfalls geprägt 
durch den erwähnten Kosteneffekt. 
Jedoch begründen die beiden Part-
ner diese Situation auch damit, die 
gefällten Entscheide vorweg je-
weils gemeinsam ausführlich disku-
tiert und abgewogen zu haben. 
Man habe die betriebliche Ausrich-
tung der Gemeinschaft gemeinsam 
entschieden: vor Jahren betreffend 
die Milchwirtschaft durch den 
Neubau der Rindviehscheune, jüngst 
mit der Investition in die Fotovolta-
ikanlage. Beide sehen sich in ihrer 
Entscheidungsfreiheit durch den 
Partner nicht in erster Linie einge-
schränkt, sondern in wichtigen Ent-
scheidungsprozessen gegenseitig 
vielmehr unterstützt.

Konflikte konnten bisher   
im Gespräch immer wieder 

geklärt werden. 

ANZEIGE

TELEX
Baselland fördert Spezialkul-
turen. Der Bauernverband bei-
der Basel, der Baselbieter Obst-
verband und das Landwirt-
schaftliche Zentrum Ebenrain 
haben im Herbst 2014 das 
mehrjährige Programm «Förde-
rung Baselbieter Spezialkultu-
ren» initiiert. Damit sollen Inno-
vation und Professionalisierung 
gefördert werden. Auch sollen 
Wertschöpfung, Wettbewerbs-
fähigkeit und Standortqualität 
der Baselbieter Landwirtschaft 
gesichert und erhöht werden. 
Bis zum derzeitigen Zeitpunkt 
sind 17 Projektvorschläge ein-
gegangen.  lid.


